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Beratungsfolge Datum Behandlung Zuständigkeit 
    

Dienstberatung OB 09.04.2026 nicht öffentlich Vorberatung 

Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, 

Umwelt, Klimaschutz und Verkehr 

07.05.2026 öffentlich Vorberatung 

Stadtrat 20.05.2026 öffentlich Entscheidung 
    

 

 

Beschlussvorschlag 

01  

Die als Anlage 1 beigefügte 1. Änderungssatzung der Satzung des Beirates für die Belange des 

Radverkehrs in Erfurt wird beschlossen. 

 

 

 

 

09.04.2026, gez. i. V. Langguth   
Datum, Unterschrift 

 

  

  

 

04 Radverkehrsbeauftragter 

   Der Oberbürgermeister 

Titel der Drucksache: 

Änderung der Satzung des Beirates für die 

Belange des Radverkehrs in Erfurt 

 

Drucksache 2850/25 
 

Stadtrat 

Entscheidungsvorlagen 

 

öffentlich 
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Nachhaltigkeitscontrolling X Nein  Ja, siehe Anlage Demografisches Controlling  Nein  Ja, siehe Anlage 

Finanzielle Auswirkungen X Nein  Ja → Nutzen/Einsparung  Nein  Ja, siehe Sachverhalt 

  ↓ Personal- und Sachkosten (in EUR) /  

Personalkosteneinsparung (in VbE) 

Deckung im Haushalt  Nein  Ja Gesamtkosten  EUR 

   ↓ 
 

 2025 2026 2027 2028 

Verwaltungshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Verwaltungshaushalt Ausgaben  EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Ausgaben  EUR  EUR  EUR  EUR 

 

  Deckung siehe Entscheidungsvorschlag 

 

Fristwahrung 

x Ja  Nein 

 

 

Anlagenverzeichnis 

Anlage 1 - Synopse 

Anlage 2 -  Satzung des Beirat Radverkehr Neu 

 

 

 

 

Sachverhalt 

Am 07.09.2022 konstituierte sich erstmals der neugegründete Beirat für Radverkehr in Erfurt. Mit 

jährlich bis zu acht Sitzungen ist der Beirat Radverkehr ein wichtiges Instrument um die Belange 

des Rad- und Fußverkehrs zu diskutieren und einzubringen. Der Beirat setzt sich in seinen 

Empfehlungen sehr stark für eine Trennung und Konfliktreduzierung mit zu Fußgehenden ein. 

Daher entstand der Wunsch, einem Vertreter oder einer Vertreterin der Fußverkehrslobby einen 

festen und damit stimmberechtigten Platz im Beirat zu ermöglichen. Mit dieser Satzungsänderung 

soll der Fachverband für Fußverkehr Deutschland (FUSS e.V.) als stimmberechtigte Organisation (§3 

Abs. 1) mit aufgenommen werden. Der FUSS e.V. besitzt einen Ortsverband in Erfurt. 

In den vergangenen drei Jahren hat sich die Zuordnung der Ämter und Fachabteilungen innerhalb 

der Verwaltung geändert. Dieser Umstand erfordert eine redaktionelle Änderung. In der bisherigen 

Fassung der Satzung wurden die Vertreter und Vertreterinnen der Stadtverwaltung sehr explizit 

genannt. Der Paragraph §3 Abs. 4(f) soll keine Anzahl an Vertretern der Ämter mehr vorschreiben. 

Durch die Verallgemeinerung können stimmberechtigte Vertreter der Stadtverwaltung 

Themenbezogen eingeladen werden.  

Weiterhin wurde im Zuge der Genehmigung der ersten Satzung Anmerkungen des Thüringer 

Landesverwaltungsamtes übermittelt. Diese wurden in den Entwurf der neuen Satzung 

eingearbeitet.  
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Der Beirat für Radverkehr in Erfurt behandelte in der Sitzung vom 14.05.2025 die geplante 

Satzungsänderung und stimmte dieser zu. 

 

Der Beirat für Radverkehr in Erfurt behandelte in der Sitzung vom 14.05.2025 die geplante 

Satzungsänderung und stimmte dieser zu. 
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